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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen - Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

 

Richtgrößen im Jahr 2025 im Bereich der KV Sachsen 

Die KV Sachsen und die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Ersatzkassen in Sachsen (LVSK) 
haben für das Jahr 2025 altersbezogene Richtgrößen vereinbart. 

 Richtgrößen für Arznei- und Verbandmittel- einschließlich Sprechstundenbedarf  
(Bruttowerte in Euro pro Quartal) 

Prüfgruppen, für die keine Richtgrößen angegeben sind, unterliegen im Arzneimittelbereich der Zielwertprü-
fung. Nähere Informationen zu den im Jahr 2025 für die jeweiligen Prüfgruppen geltenden Wirtschaftlich-
keitszielen und den im Späteren der Prüfung unterliegenden Zielwerten entnehmen Sie bitte dem Beitrag zu 
den Arzneimittelzielen 2025 auf unserer Internetseite (Für Praxen  Verordnungen  Arznei- und Verband-
mittel) oder dem Heft 1/2025 der KVS-Mitteilungen. 

Prüfgruppe 
00-15 
Jahre 

16-49 
Jahre 

50-64 
Jahre 

ab 65 
Jahre 

10 Anästhesisten 17,25 € 64,28 € 146,82 € 103,74 € 

70 Chirurgen 15,83 € 26,59 € 42,64 € 72,62 € 

100 Gynäkologen 18,84 € 25,08 € 66,21 € 81,30 € 

130 HNO-Ärzte 22,79 € 55,33 € 33,87 € 10,00 € 

160 Hautärzte 51,58 € 190,73 € 182,61 € 95,54 € 

203 
Innere Medizin - Gastroente-
rologen 

55,25 € 846,26 € 354,36 € 173,74 € 

230 Kinderärzte* 58,03 €* 58,03 €* 58,03 €* 58,03 €* 

386 Neurologen 65,67 € 394,00 € 299,73 € 159,27 € 

 

* Aufgrund der statistisch nicht relevanten Verordnungsvolumina und Fallzahlen der über 18-jährigen Pati-
enten gilt bei Kinderärzten eine gewichtete Richtgröße über alle Altersgruppen hinweg. 

Arzneimittel mit dem Wirkstoff Nirsevimab im Rahmen der RSV-Prophylaxeverordnung vom 10. Septem-
ber 2024 sind im Jahr 2025 nicht Gegenstand der Bildung der Richtgrößen in der Fachgruppe der Kinder-
ärzte. Diesbezügliche Verordnungen von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Nirsevimab gelten als Praxisbe-
sonderheit (Anhang 1 zu Anlage 1a Teil B zur Prüfungsvereinbarung Nr. 13a) und sind nicht Gegenstand 
der Richtgrößenprüfung in der Fachgruppe der Kinderärzte (in der Altersgruppe 00-15 Jahre). 


